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2 Verordnung vom 2. Sep-
tember 2009 Uber den
Kataster der 6ffentlich-

rechtlichen Eigentumsbe-

schrankungen (OREBKV),
SR 510.622.4

cadastre - 6 - August 2011

Die Funktion des OREB-Katasters

als Publikationsorgan

@ Der Aufsatz' «Wesen und Wirkungen des OREB-Katasters» von Daniel Kettiger, Rechtsanwalt

und Redaktor des Geoinformationsrechts und insbesondere der OREBKV?, ist von grosser Bedeutung,

um den Kataster der 6ffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschriankungen (OREB-Kataster) beziiglich

seiner Rechtswirkung einzuordnen.

Die grundlegend neue Funktion dieses Katasters — er
liefert vollstandige und verlassliche Informationen Uber
in Kraft getretene, von verschiedenen Entscheidungs-
instanzen erlassene, 6ffentlich-rechtliche Eigentums-
beschrankungen — wird hier bestatigt. Des Weiteren
schafft Artikel 5, Absatz 2, Buchstabe ¢ OREBKYV ein
hoheres Mass an Sicherheit fur Burgerinnen und Bir-
ger: Die im Kataster veréffentlichten Daten wurden
«unter der Verantwortung des zustdndigen Organs
auf die Ubereinstimmung mit dem Beschluss (iber-
prift». Dadurch wird verhindert, dass der Datenherr,
namlich die Behorde, jene Informationen anfechten
kann, die Burgerinnen und Burger nach dem Grund-
satz von Treu und Glauben dem OREB-Kataster ent-
nommen haben.

Herr Kettiger verweist jedoch auf einen feinen rechtli-
chen Unterschied: Trotz seiner hohen Qualitat, welche
insbesondere die vollkommene Ubereinstimmung im
Hinblick auf die Geometrie und die Rechtsvorschrift ga-
rantiert, gilt fur den OREB-Kataster keine Richtigkeits-
vermutung im juristischen Sinne. Dies konnte dazu
fuhren, dass bei Streitfallen vor Gericht vom Richter
resp.von der Richterin verlangt wird, auf den urspriing-
lichen Entscheid statt auf die im Kataster eingetragenen
Angaben Bezug zu nehmen. Wegen der Verteilung der
Zustandigkeiten zwischen Bund und Kantonen liess
sich diese Klippe in der Bundesgesetzgebung nicht um-
schiffen. Den Kantonen steht es hingegen frei, in ihrer
eigenen Gesetzgebung festzuschreiben, dass ihr OREB-
Kataster geméss Artikel 16 OREBKV das amtliche Publi-
kationsorgan fur alle 6ffentlich-rechtlichen Beschrén-
kungen ist. Damit werden die im OREB-Kataster verf-
fentlichten Informationen als Originalinformationen
gewertet, und sie kénnen im Falle einer Anfechtung
sogar als Grundlage fir jede spétere Interpretation
dienen. Diese Funktion als Publikationsorgan schliesst
nicht aus, dass die Kantone Informationen Uber 6ffent-
liche Auflagen oder Uber das Inkrafttreten 6ffentlich-
rechtlicher Beschrankungen weiterhin auf den Ublichen
Wegen bekanntgeben, ndmlich durch entsprechende
Mitteilungen in den Amtsblattern oder in den regiona-
len Medien.

Somit wird jede Publikation 6ffentlich-rechtlicher Be-
schrankungen, die auf der Grundlage der Gesetzge-
bung des Bundes und der Kantone im OREB-Kataster
eingetragen sind, ebenso Beweiskraft haben wie eine
Publikation in der amtlichen Sammlung der Gesetze.

Die muhselige Verpflichtung, sich letztlich auf Original-
unterlagen stltzen zu mussen, wird auf diese Weise
gelockert.

Die Funktion als amtliches Publikationsorgan wird es
den Entscheidtragern (der Behorde) erlauben, die Frist
zwischen Beschlussfassung und Veréffentlichung im
Kataster so kurz wie mdéglich zu halten. Sie werden so-
gar die Méglichkeit haben, in ihre spezifische Gesetz-
gebung eine Bestimmung aufzunehmen, wonach die
offentlich-rechtlichen Beschrankungen nur dann gegen-
Uber Dritten wirksam sind, wenn diese auch im OREB-
Kataster veroffentlicht wurden.

Deshalb rufen wir alle Kantone auf, in ihrer kantonalen
Gesetzgebung zwingend festzuschreiben, dass dem
OREB-Kataster eine Funktion als amtliches Publikations-
organ im Sinne des Artikels 16 OREBKV zukommt.

Jean-Paul Miserez
Eidgenossische Vermessungsdirektion
swisstopo, Wabern
jean-paul.miserez@swisstopo.ch



	Die Funktion des ÖREB-Katasters als Publikationsorgan

